
BAD KÖTZTING. Der Dachboden der
Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt
in Bad Kötzting ist immer wieder für
eine Überraschung gut. Im Herbst des
vorigen Jahres begann dort oben der
Uhrensammler Gerhard Babl aus
Rhanwalting mit der Restauration ei-
ne alten Turmuhrwerkes. Nachdem
auch in der Bad Kötztinger Kirchturm-
uhr seit den 1960er-Jahren ein elektri-
sches Herz schlägt, wurde das mecha-
nische aussortiert und am Turmauf-
gang deponiert. Dort rostete und ver-
staubte es langsam vor sich hin, bis
Stadtpfarrer Max Heitzer ihm nach et-
wa 50 Jahren wieder eine Zukunft ge-
ben wollte. Das wertvolle Stück sollte
restauriert werden und – bestens kon-
serviert – der Nachwelt erhalten blei-
ben, denn der Sammlerwert des guten
Stücks liegt bei einigen 1000 Euro.

Als im Herbst die Wartung der mo-
dernen Turmuhr durch die Firma Rau-
scher, Regensburg anstand, nutzte der
Pfarrer die Gunst der Stunde. Er beauf-
tragte die Uhrenspezialisten, das me-
chanische Uhrwerk zu zerlegen und
auf dem Kirchenspeicher wieder zu-
sammenzusetzen. Damit wurde zum
einen Platz im engen Turmaufgang ge-
schaffen, zum anderen war für die alte
Uhr ein besserer Aufbewahrungsort
gefunden.

Es ging eng her, als die Handwerker
die Uhrenteile über die steilen Stiegen
zum Dachboden hinaufbeförderten,
und leicht war die Arbeit auch nicht.
Babl schätzt das Gewicht des gusseiser-
nen Zeitanzeigegerätes auf zehn bis
zwölf Zentner.

Gebaut wurde die Uhr um das Jahr
1900 von dem Chamer Turmuhren-
bauer Josef Weigl. Die Kötztinger hat-
ten damals eine sehr guteWahl getrof-
fen, dennWeigl war 1886 in Nürnberg
für die Präzision und Ganggenauigkeit
seiner Großuhren ein „goldener Preis“
zuerkannt worden. Aus seiner Werk-
statt stammt auch die noch größere
Turmuhr der Chamer Klosterkirche,
die heute im alten Wasserwerk in

Cham ausgestellt ist. Der Uhrenbauer
legte auch auf schmückende Details
großen Wert. So versah er den Rah-
men des Kötztinger Uhrengehäuses
mit sogenannten „Geierfüßen“. Die Fe-
dern und Krallen sind auch nach der
Säuberung wieder deutlich erkennbar.
Auf dem nahezu mannshohen Pendel
ist der Spruch „Benutze die Zeit“ ein-
graviert. Für Babl war und ist die Res-
tauration von Turmuhren eine Leiden-
schaft. Schon als junger Mann begann
er sich mit den Zeitmessinstrumenten
zu beschäftigen und trug im Laufe von
50 Jahren eine Sammlungmit 800 klei-
nen und großen Uhren zusammen. ei-
nen Teil davon hat er im Uhrenmuse-
um Waldmünchen ausgestellt. Ein
weiterer Teil kann im „Steinbruch“ in
Sengenbühl besichtigt werden.

So blieb es nicht aus, dass er sich
auch einen Namen für Kirchturmuh-
ren machte. Er holte unter anderem
die Uhren von Arnschwang, Pösing
und Zenching vom Turm und war
auch für die Restaurierung der Turm-
uhr vonNeukirchen b. Hl. Blut zustän-
dig. In Kötzting säuberte er die grün la-
ckierten Gusseisenteile vom Schmutz,
Staub und Fettresten. Dann baute er
sämtliche Messingteile aus. Diese wa-
ren ebenfalls grün lackiert. Er beizte
den Lack ab, und gab dem goldfarbi-
gen Metall wieder seinen mattschim-
merndenGlanz zurück.

Mit einigen Sätzen erläuterte er die
Mechanik der Uhr. Diese schlug zur
ganzen, halben und viertel Stunde, so-
mit waren drei Gewichte notwendig,
um mit Hilfe der Schwerkraft die ent-
sprechenden Räder anzutreiben. Die
Laufzeit der Uhren war damals von
der Länge der Seile abhängig, an denen
die Gewichte hingen.

In Kötzting musste der Mesner et-
wa alle zwei Tage in den Turm steigen,
um die Seile mittels einer Kurbel auf
die dazugehörigen Trommeln aufzu-
wickeln. Das war keine leichte Arbeit,
denn die Gewichte heißen nicht um-
sonst so.

Zwar sind in Bad Kötzting die Ge-
wichte nicht mehr vorhanden. Aber
man kann davon ausgehen, dass sie
den von Neukirchen sehr ähnlich wa-
ren. Dort handelte es sich um Blechka-
nister, die mit Eisenteilen gefüllt wa-
ren. „In den Kanistern befanden sich

die verschiedensten eisernen Gegen-
stände – eine ganze Menge Hufeisen,
aber auch eiserne Opfertiere waren da-
runter“, berichtete Ludwig Baumann
von der dortigenAktion.

Neben der nun wieder aufgefrisch-
ten Bad Kötztinger Turmuhr liegt ein
rostiges Zahnrad auf dem Boden. Die-
ses hat auch schon das Interesse des
Uhrensammlers gefunden. „Es handelt
sich um das Stundenrad der alten
Turmuhr aus dem 18. Jahrhundert“
sagt er und sucht den Speicher nach
weiteren Teilen ab. Eine alte Triebstan-
ge hat er bereits gefunden.

Im Turmaufgang liegt in einer
Fensternische ein altes Steingewicht.
Weitere Einzelteile vermutet er ganz
oben im Turm bei der Uhr, denn „die
Bauern konnten zwar Flacheisen brau-
chen, aber keine Radl“ und so hat er
sich vorgenommen, da oben auch ein-
mal nachzuschauen.

Den Bad Kötztingern soll das
Schmuckstück auf dem Kirchenboden
nicht vorenthalten werden. Im Som-
mer plant Pfarrer Heitzer wieder einen
„Tag des offenen Kirchenbodens“.
Dann kann die alte Turmuhr besich-
tigt werden.
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VON RAINER N. HEINRICH

Restauriertes Schmuckstück amKirchenboden
ZEITGESCHICHTE Turmuhr aus
dem Jahr 1900 zerlegt und
wieder zusammengesetzt.

1886 war dem Uhrenbauer Weigl für die Präzision und Ganggenauigkeit sei-
ner Großuhren ein „goldener Preis“ zuerkannt worden. Fotos: Heinrich

„Geierfüße“ am Uhrenrahmen sind
schmückende Details.

Das Räderwerk der Uhr von oben besehen

BAD KÖTZTING. Über Veränderungen
im Verkehrsrecht referierte ADAC-
Vertragsanwalt Dr. Hans-Wolfgang
Dittrich bei der Jahresversammlung
des AC Bad Kötzting. Vor allem habe
die EU auf den Führerscheintourismus
reagiert. So hätten ab dem 19. Januar
2009 im EU-Ausland erworbene Füh-
rerscheine keine Gültigkeit in der
Bundesrepublikmehr. Für danach von
Deutschen in EU-Ländern erworbene
Führerscheine gelte, dass Deutsche,
die zu Hause einemedizinisch-psycho-
logische Untersuchung (MPU) brau-
chen, auch mit einem Führerschein
aus dem EU-Ausland nicht fahren dür-
fen. Wer trotzdem mit einem solchen
Führerschein fahre, mache das ohne
gültige Fahrerlaubnis. Nicht betroffen
seien vor dem Stichtag erworbene EU-
Führerscheine.

Wenn deutsche Staatsbürger in der
Vergangenheit bei Urlaubsreisen im
Ausland Verkehrsordnungswidrigkei-
ten begangen haben, die nicht gleich
„vor Ort“ geahndet wurden, habe man
den Sanktionen in Ruhe entgegense-
hen können. Außer mit Österreich
und mit der Schweiz hätten keine aus-
ländische Bußgeldbescheide in
Deutschland gegriffen. Doch ab dem
1. Oktober komme niemand mehr
„ungeschoren“ davon. Bußgeldbe-
scheide ab 70 Euro würden dann
durch eine Behörde beim Bundesamt
für Justiz eingefordert und vollstreckt.

Wer wegen Geschwindigkeitsüber-
schreitung oder Verstoßes gegen die
0,5-Promille-Grenze in Deutschland
ein ein- bis dreimonatiges Fahrverbot
erhalten haben, frage sich oft, ob auf
Urlaubs- oder Geschäftsreisen im EU-
Ausland dennoch ein Kraftfahrzeug
gefahren werden dürfe. Diese Frage
könne mit einem „jein“ beantwortet
werden. In Österreich dürfe prinzipiell
auch nicht gefahren werden. Werde
ein Fahrer trotzdem am Steuer er-
wischt, müsse er mindestens 726 Euro
zahlen. In Polen und der Tschechi-
schen Republik hätte ein in Deutsch-
land verhängtes Fahrverbot grundsätz-
lich keine Auswirkungen. In beiden
Ländern könne jedoch eine Strafe fäl-
lig werden, wenn der Führerschein
nicht vorgelegt werden kann.

Dr. Dittrich legte neue Beurtei-
lungskriterien für die MPU nach Alko-
holmissbrauch am Steuer vor. Im Ge-

gensatz zu früher müssten viele bei
der MPU den Verzicht auf alkoholi-
schen Getränken aktiv nachweisen.
Werde das nicht getan, könne die
MPU nicht bestanden werden. Um für
die Dauer von dreiMonaten Abstinenz
nachzuweisen, würden bei einem
Kontrollprogrammdrei zufällige Urin-
proben, für sechs Monate vier und für
zwölf Monate sechs Kontrollen auf Et-
hylglucoronid verlangt. Betroffen sei-
en Trunkenheitsfahrten mit über 3,0
Promille, wiederholte Trunkenheits-
fahrten mit über 2,5 Promille ohne
grobe Auffälligkeit, unfallfreie Fahrt
über fünf Kilometer mit 2,5 Promille,
wiederholte Trunkenheitsfahrt mit
steigender Tendenz, frühere Trunken-
heitsfahrt mit Restalkohol über
1,1 Promille oder erneutes Alkoholde-
likt nach positiverMPU.

Weitgehend Unklarheit bestünde
bei der vom Europäischen Gerichtshof
forcierten verbraucherfreundlichen
Rechtsprechung, Käufer von Waren
mit Sachmangel zu entschädigen.
Wenn der Verkäufer bei der Sachman-
gelhaftung später eine einwandfreie
Ware liefert und die fehlerhaft gelie-
ferte Ware ersetzt, brauche der Käufer
für die Nutzung der fehlerhaften Wa-
re, egal für wie lange Zeit, den Nut-
zungswert nicht zu ersetzen. Das dürfe
aber nicht mit der Rechtslage beim
Rücktritt von Kraftfahrzeugkäufen
verwechselt werden. Bei Rücktritt
vom Kraftfahrzeugkauf sei der Nut-
zungswert, also der Vorteil der Nut-
zung des reklamierten Kraftfahrzeugs,
die oft monatelang anhalte, dem Ver-
käufer vomKäufer zu erstatten. (ksm)

„Führerscheintourismus“ ist passé
VERKEHRSRECHTDr. Hans-
WolfgangDittrich infor-
mierte über Neuerungen.

Dr. Hans-Wolfgang Dittrich bei sei-
nem Referat für den AC Foto: ksm

BAD KÖTZTING. In einem zehn Jahre
währenden Rechtsstreit, den Margari-
ta Greil von der Großmühle gegen die
damalige SchmidtBank in Gang setzte,
hat das Oberlandesgericht Nürnberg
nun ein für die Klägerin überraschen-
des Urteil gefällt: Entgegen der in den
bisherigen Prozessen von verschiede-
nen Gerichten vertretenen Rechtsauf-
fassung entschied das OLG, dass es
sich bei dem umstrittenen Kredit an
die Unternehmerin nicht um einen
Kontokorrentkredit gehandelt habe.

Die Frage, ob es sich bei der Summe
von rund 1,1 Millionen Mark damals
um einen Kontokorrentkredit gehan-
delt hat oder nicht, ist in dem seit zehn
Jahren schwelenden Rechtsstreit der
Dreh- und Angelpunkt schlechthin.
Margarita Greil bezichtigte in ihrer ur-
sprünglichen Klage die damalige
SchmidtBank, Gelder „veruntreut“ zu
haben, die eigentlich als Wirtschafts-
förderung für ihr Unternehmen vorge-
sehen gewesen seien, tatsächlich aber
zur Schuldentilgung eingesetzt wur-
den.

Im Laufe vieler Gerichtsverfahren,
die auch begleitet wurden von Dienst-
aufsichtsbeschwerden gegen Richter,
Eingaben an die bayerische Justizmi-

nisterin Beate Merk und Schreiben an
den früheren Wirtschaftsstaatssekre-
tär Markus Sackmann, war mehrfach
die Auffassung vertreten worden, ein
Kontokorrentkredit sei auch dann ge-
geben, wenn kein formeller Darle-
hensvertrag darüber abgeschlossen
wurde. Alleine die Tatsache, dass ein
Betrag von über einer Million Mark
über mehrere Monate auf dem Konto
eines Kunden geführt wurde, rechtfer-
tige die Annahme, dass es sich um ei-
nen Kontokorrentkredit handle, so die
Rechtsauffassungmehrerer Richter.

Die ursprüngliche Klage von Mar-
garita Greil hatte sich gegen den Tatbe-
stand gerichtet, dass die SchmidtBank
das Geld zur Tilgung bestehender Ver-
bindlichkeiten verwendet hat, was
nach Ansicht der Schuldnerin die be-
triebliche Existenz vernichtete. Die
SchmidtBank hatte von Anfang an be-
hauptet, die 1,1 Millionen Mark seien
eine „geduldete Überziehung“ gewe-
sen und kein Kontokorentkredit.

Nachdem sich das Oberlandesge-
richt Nürnberg in seinem Urteil vom
18. Dezember 2009 dieser Ansicht an-
schloss und die Klage von Margarita
Greil damit zurückwies, bleibt nur
noch der Gang zum Bundesgerichts-
hof, um die Entscheidung zu revidie-
ren. „Ohne Zusage einer Prozesskos-
tenhilfe können wir das nicht schaf-
fen“, sagt Wolfgang Virchow, der Le-
bensgefährte von Margarita Greil.
Zehn Jahre Prozessführung hätten im-
mens viel Geld gekostet.

Bundesgerichtshof soll
juristisch „bereinigen“
SCHMIDTBANK-KLAGEOberlan-
desgericht Nürnberg bestrei-
tet „Kontokorrentkredit“
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VON ALOIS DACHS
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DIE WEIGL-KIRCHTURMUHR

➤ Gewicht: zehn bis zwölf Zentner
➤ Gebaut: Um 1900 vomChamer Turm-
uhrenbauer Joesf Weigl.

➤ Ganggenau:Weigl war 1886 in Nürn-
berg für die Präzision seiner Großuhren
ein „goldener Preis“ zuerkannt worden.
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